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Studium bei gleichzeitiger Anstellung als Lehrperson 

17.03.2025 | aju 

Die PH FHNW und die Kantone des Bildungsraums Nordwestschweiz unterstützen grund-

sätzlich bezahlte Berufseinsätze von Studierenden der PH FHNW als Lehrperson. Das Stu-

dium der PH FHNW bietet aufgrund seiner Modularität gute Rahmenbedingungen dafür. Der 

Umfang des Einsatzes soll jedoch nicht den Studienfortschritt gefährden. Oberstes Ziel von 

allen Studierenden muss das Erreichen des Studienabschlusses darstellen. 

 

1. Empfehlungen (gemäss der gemeinsamen Erklärung der Kantone, PH und Lehrperso-

nen-/Schulleitungsverbände 'Studium und Arbeiten im künftigen Berufsfeld' von 2019) 

 

– Das Arbeitspensum umfasst nicht mehr als 50%. 

 

– Der Unterricht beschränkt sich auf die studierten Fächer. 

 

– Eine Anstellung von Studierenden soll grundsätzlich nach deren Grundstudium erfolgen. 

 

– Die Schulleitungen berücksichtigen, dass sich berufstätige Studierende in einer laufen-

den Ausbildung befinden. 

 

Eine Anstellung während des Studiums verlängert die Studiendauer. Das Studium wird ab 

Anstellung in Teilzeit fortgesetzt (Ausnahme Studienvariante Quereinstieg). 

 

Für Personen, die als Lehrperson im Bildungsraum Nordwestschweiz angestellt sind, sich 

aber weder in einem PH-Studium befinden noch über ein Lehrdiplom verfügen, bietet die PH 

FHNW das Unterstützungsangebot für Personen mit Anstellung ohne Lehrdiplom an. 

 

 

https://www.bildungsraum-nw.ch/bildungsraum_nordwestschweiz/gemeinsame_erklaerungen
https://www.fhnw.ch/de/studium/paedagogik/studium-mit-begleitetem-berufseinstieg
https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/paedagogik/nach-zielgruppe/unterstuetzungsangebot-fuer-personen-mit-anstellung-ohne-lehrdiplom-aol
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2. FAQ 

 

– Sind Arbeitsleistungen im Schulfeld, welche neben dem Studium erbracht werden, an 

das Studium anrechenbar? 

 

Nein. Die neben dem Studium erworbene Berufserfahrung ist nicht mit den im Rahmen 

des Studiums geleisteten Praktika oder der Unterrichtstätigkeit in der Studienvariante 

Quereinstieg vergleichbar, welche genormten Ausbildungseinheiten mit qualifizierter Be-

gleitung entsprechen. Ausschliesslich in der Studienvariante Quereinstieg ist die eigene 

Unterrichtstätigkeit integraler Bestandteil des Studiums. 

 

– Gibt es eine Möglichkeit, bereits während des Studiums einen begleiteten Berufseinstieg 

vorzunehmen? 

 

Lediglich mit der Studienvariante Quereinstieg werden Studierende sowohl seitens der 

PH FHNW wie auch der Schule individuell beim Berufseinstieg begleitet. 

 

– Können Praktika an der Schule der eigenen Anstellung absolviert werden? 

 

Ja. Das Anliegen ist per Antragsformular fristgerecht an die Administration der Berufs-

praktischen Studien am Studienstandort zu richten: 

- Kindergarten-/Unterstufe 

Die Möglichkeit besteht nur in der Fokusphase und nicht in allen Studiengangvarian-

ten. 

- Primarstufe 

Die Möglichkeit besteht im Regelstudiengang ausschliesslich während der Fokus-

phase. 

- Sekundarstufe I 

Die Möglichkeit besteht für den konsekutiven Studiengang in der Erweiterungs- und 

Konsolidierungsphase. 

 

– Dürfen Seminararbeiten und Qualifikationsarbeiten thematisch/inhaltlich an der Schule 

der eigenen Anstellung durchgeführt werden? 

 

Ja, jedoch ist das Vorgehen vorgängig mit den jeweils zuständigen Dozierenden abzuklä-

ren und ggf. in einer Disposition schriftlich festzulegen. 

 

– Wie können Überkreuzungen von Blockwochen oder Praktika mit der Arbeitszeit vermie-

den werden? 

 

Die Daten von Blockwochen und Praktika sind im Voraus bekannt. Bei den Lehrveran-

staltungen im Format Blockwoche kann auf andere Anlässe des gleichen Moduls ausge-

wichen werden (gilt nicht für Sek I). Bei den Praktika besteht kein Spielraum, die Daten 

sind verbindlich. 

 

 

https://www.fhnw.ch/de/studium/paedagogik/studium-mit-begleitetem-berufseinstieg
https://www.fhnw.ch/de/studium/paedagogik/studium-mit-begleitetem-berufseinstieg
https://www.fhnw.ch/de/studium/paedagogik/studium-mit-begleitetem-berufseinstieg
https://www.fhnw.ch/plattformen/praxisportal-ku/piea/
https://www.fhnw.ch/plattformen/praxisportal-prim/fokuspraktikum-pek/
https://www.fhnw.ch/plattformen/praxisportal-sek1/praktika-in-eigener-anstellung/
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– Was kann die Schule tun, wenn jemand aufgrund einer Blockwoche oder eines Prakti-

kums nicht unterrichten kann? 

 

Lässt sich die Situation nicht vermeiden, ist eine Stellvertretung zu organisieren. Studie-

rende richten sich an die Schulleitung. Schulleitungen wenden sich ggf. an die kantonale 

Behörde (siehe 3. Anlaufstellen). Je nach Kanton werden die Kosten für die Stellvertre-

tung übernommen. 

 

– Gibt es Sonderregelungen z.B. bzgl. Präsenzpflicht für bereits unterrichtende Studie-

rende? 

 

Nein. Es gelten für sämtliche Studierenden dieselben Regeln. Die Lehrpersonenausbil-

dung an der PH entspricht bei 30 ECTS-Pkt./Semester einem Vollzeitstudium mit ver-

pflichtenden zeitlichen Anforderungen. Bei gleichzeitiger Arbeitstätigkeit soll das Studium 

in Teilzeit absolviert werden. Die Regelstudienzeit kann maximal verdoppelt werden. 

Siehe hierzu die Studienreglemente: 

- Kindergarten-/Unterstufe 

- Primarstufe 

- Sekundarstufe I 

 

– Was passiert, wenn ich das Studium nicht abschliesse? Kann ich dann weiter unterrich-

ten? 

 

Bei einem Studienabbruch erhalten Sie weder den qualifizierenden Hochschulabschluss, 

noch sind Sie eine EDK- oder kantonal anerkannte Lehrperson. Ohne diese Qualifikation 

wird eine längerfristige Anstellung von den Kantonen nicht unterstützt. Der Stellenwech-

sel sowie die eigene Berufslaufbahn werden dadurch beeinträchtigt. Der Weg in weiter-

führende Studien kann ohne Bachelorabschluss verschlossen sein (Zugänge zu CAS, 

DAS, MAS). Daher ist es dringend empfohlen, den Studienabschluss zu absolvieren. 

 

– Wer hilft bei Herausforderungen rund um die studienbegleitete Anstellung? 

 

Generell empfiehlt es sich bei Schwierigkeiten und Klärungsbedarf zeitnah Unterstützung 

bei folgenden Anlaufstellen zu holen: 

- Für pädagogische Fragestellungen können die entsprechenden Veranstaltungen der 

PH FHNW genutzt werden. 

- Für Fragen zur individuellen Planung des Studiums und zur Vereinbarkeit von Stu-

dium und Beruf ist die Studienberatung der PH FHNW die erste Anlaufstelle. 

- Für studienbezogene Fragestellungen ist die Studiengangsleitung der PH FHNW die 

erste Anlaufstelle (siehe 3. Anlaufstellen).  

- Für anstellungsbezogene Fragestellungen ist die Anstellungsbehörde, i.d.R. vertreten 

durch die Schulleitung, die erste Anlaufstelle (für weitere Informationen siehe 3. An-

laufstellen). 

 

 

 

 

 

https://www.fhnw.ch/de/studium/paedagogik/rechtserlasse-und-ordnungen
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ph/rechtliche-dokumente-und-rechtserlasse/rechtserlasse-ausbildung/studienreglement-kindergarten-unterstufe.pdf
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ph/rechtliche-dokumente-und-rechtserlasse/rechtserlasse-ausbildung/studienreglement-des-studiengsgangs-primarstufe.pdf
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ph/rechtliche-dokumente-und-rechtserlasse/rechtserlasse-ausbildung/studienreglement-sek-i.pdf
https://www.fhnw.ch/de/personen/studienberatung
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3. Anlaufstellen 

 

– Für Studierende… 

 

…der Kindergarten-/Unterstufe: Studiengangsleitung (Studienportal: Login erforderlich) 

 

…der Primarstufe: Studiengangsleitung (Studienportal: Login erforderlich) 

 

…der Sekundarstufe I: Studiengangsleitung (Studienportal: Login erforderlich) 

 

– Für Schulleitungen sowie Studierende in weiterführenden Fragen zu den Arbeits- und An-

stellungsbedingungen… 

 

 ...im Kt. AG: Heike Suter, +41 62 835 20 28, se.volksschule@ag.ch  

 

…im Kt. BL: Leonie Peter; +41 61 552 60 60, leonie.peter@bl.ch 

 

…im Kt. BS: Idris Kiwirra, +41 61 267 84 35, idris.kiwirra@bs.ch; Jacqueline Walmer, +41 

61 267 84 24, jacqueline.walmer@bs.ch 

 

…im Kt. SO: für Schulleitungen die zuständige Fachperson; für Studierende Sabine 

Wichmann, +41 32 627 29 42, sabine.wichmann@dbk.so.ch  

 

4. Stellenportale der Kantone 

– Kt. AG: Stellenportal der Aargauer Schulen  

 

– Kt. BL: Offene Stellen BL 

 

– Kt. BS: Offene Stellen BS; Stellenpool der Volksschulen 

 

– Kt. SO: Stellenangebote LSO 

 

Studierenden ist empfohlen bei einer Bewerbung auf eine Anstellung als Lehrperson darauf 

aufmerksam zu machen, dass sie sich in einem laufenden Studium befinden. Die Stellenpor-

tale richten sich vorderhand an ausgebildete Lehrpersonen. Treten Sie noch vor der Bewer-

bung mit der Schulleitung der ausgewählten Schule in Kontakt, um die bestehenden Möglich-

keiten direkt abzuklären. 

https://fhnw365.sharepoint.com/sites/inside-PH-Stud/SitePages/SG-Kindergarten-Unterstufe-Studiengangsleitung.aspx
https://fhnw365.sharepoint.com/sites/inside-PH-Stud/SitePages/SG-Primarstufe-Studiengangsleitung.aspx
https://fhnw365.sharepoint.com/sites/inside-PH-Stud/sitepages/SG-Sek-I-Studiengangsleitung.aspx
mailto:se.volksschule@ag.ch
mailto:leonie.peter@bl.ch
mailto:idris.kiwirra@bs.ch
mailto:jacqueline.walmer@bs.ch
mailto:sabine.wichmann@dbk.so.ch
https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/planung-ressourcen/anstellung/stellenportal
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/personalamt/offene-stellen-1
https://www.arbeitgeber.bs.ch/stellenmarkt/offene-stellen.html
https://www.edubs.ch/beruf_weiterbildung/offene-stellen/stellenpool-der-volksschulen
https://jobs.lso.ch/stellenangebote

